
2. Private Modernisierungsmaßnahmen i.S.v. § 148 BauGB

Private Modernisierungsmaßnahmen 25 % der förderfähigen
für Wohngebäude Kosten

Private Modernisierungsmaßnahmen
für Gebäude, in denen zusätzlich zur Wohnnutzung
auch einzelne der folgenden Nutzungen vorhanden
sind: Einzelhandel, Schank und Speisewirtschaft, 25 % der förderfähigen
Arztpraxis, Büronutzung und freiberufliche Tätigkeit Kosten

Private Modernisierungsmaßnahmen
werden gefördert bis zu einem Betrag von maximal 50.000,00 €

Im Falle von städtebaulich bedeutsamen Einzelvorhaben kann durch Beschluss
des Gemeinderats von diesen Förderquoten abgewichen werden.

Eine Förderung der privaten Maßnahmen ist jedoch nur möglich, wenn vor Beginn
dieser Maßnahmen mit der Stadt Winnenden ein entsprechender Durchführungsver
trag abgeschlossen wird.

Grundstückseigentümer, die an einer Förderung ihrer privaten Maßnahmen interes
siert sind, werden gebeten, sich wegen einer Antragstellung und persönlichen Bera
tung mit Herrn Bachmann vom Stadtentwicklungsamt Winnenden, 71364 Winnen
den, Torstraße 10, Rathaus Zimmer 303, Telefon Nr. 13 163, in Verbindung zu set
zen.

Die vom Gemeinderat der Stadt Winnenden am 06.11.2012 beschlossene Sanie
rungssatzung für das Sanierungsgebiet „Ehemalige B 14“ ist mit ihrer öffentlichen
Bekanntmachung am 15.11.2012 in Kraft getreten. Ab sofort besteht daher die Mög
lichkeit, im Rahmen der Sanierungsmaßnahme auch private Ordnungs , Moderni
sierungs und Instandsetzungsmaßnahmen mit Sanierungsmitteln zu fördern.

Gleichzeitig mit dem Satzungsbeschluss hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden
die folgenden Förderquoten festgelegt:

1. Private Ordnungsmaßnahmen i.S.v. § 147 BauGB

Private Abbruch und Abbruchfolgekosten
in Verbindung mit einer vertraglich geregelten 100 % der förderfähigen
Nachfolgebebauung (Bauverpflichtung) Kosten

Private Abbruch und Abbruchfolgekosten 50 % der förderfähigen
ohne Nachfolgebebauung Kosten

Private Abbruch und Abbruchfolgekosten
werden gefördert bis zu einem Betrag von maximal 50.000,00 €

Ein Wertersatz für untergehende Bausubstanz wird nicht gewährt.

Im Falle von städtebaulich bedeutsamen Einzelvorhaben kann durch Beschluss
des Gemeinderats von diesen Förderquoten abgewichen werden.

Sanierungsgebiet „Ehemalige B 14“ in Winnenden
- Förderung von privaten Maßnahmen -

Abgrenzungsplan zum Bebauungsplan „Adelsbach“. Das Neubaugebiet wird an das
bestehende Baugebiet Hungerberg anschließen.

weise eine Kindertagesstätte einzu
richten.
Die Verwaltung wird beauftragt, ein
Konzept für ein Familienzentrum im
Kinderhaus Schafweide zu erarbeiten.
Im Familienzentrum sollen Eltern Be
ratung erhalten sowie Kurse zu Bil
dung und Erziehung besuchen kön
nen.
Das Deputat der Vertretungskräfte
wird um 75% Stellenanteile aufge
stockt.
Die Stadt Winnenden stellt Ausbil
dungsplätze im Bereich der Erziehe
rausbildung, der praxisintegrierten
Ausbildung sowie im Bereich der dua
len Hochschulausbildung für den
frühpädagogischen Bereich zur Ver
fügung.
Die Verwaltung wird beauftragt, Kri
terien für eine (Teil )Freistellung von
Leitungen der Kindertageseinrichtun
gen zu entwickeln und ein entsprechen
transparentes System festzulegen.
Für die (großen) Kinderhäuser Gretel
Nusser, Birkmannsweiler II, Körnle
und Schafweide werden stellvertre
tende Leitungen bestellt.
Die Öffnungszeit des Kindergartens
im Christophorushaus wird auf täglich
7 Stunden verlängert.
Im Kindergaren Hanweiler werden
verlängerte Öffnungszeiten eingeführt
(6 Stunden ununterbrochene Betreu
ungszeit).
Der Kindergarten Breuningsweiler
bietet eine Betreuung von Kindern im
Alter von 2 Jahren bis unter 14 Jahren.

4. Einbringung des Haushalts 2013
Oberbürgermeister Holzwarth hat den
Haushaltsplanentwurf für das kommen
de Jahr 2013 im Gemeinderat einge
bracht. Die Haushaltsrede des Oberbür
germeisters ist auf der Homepage der
Stadt Winnenden (www.winnenden.de)
bei den Pressemitteilungen veröffent

3. Örtliche Bedarfsplanung für die
Kinderbetreuung in Winnenden
Einstimmig hat der Gemeinderat der ört
lichen Bedarfsplanung zur Weiterent
wicklung der Tagesbetreuungsangebote
für Kinder zugestimmt, welche der Lei
ter des Amtes für Jugend, Familien, Se
nioren und Soziales, Thomas Pfeifer,
vorgestellt hat. Wesentliche Inhalte die
ser Bedarfsplanung sind:

Die Verwaltung wird beauftragt, mit
der Evangelischen Gesamtkirchenge
meinde Verhandlungen über den Kauf
des „Christallergrundstücks“ zu füh
ren. Geplant ist, dort in mobiler Bau

In seiner Sitzung am 6. November 2012
hat der Gemeinderat über folgende
Punkte beraten:

1. Sanierungsgebiet „Ehemalige B 14“
in Winnenden: Bericht über die vor
bereitenden Untersuchungen und Er
lass einer Sanierungssatzung
Die Firma STEG (Stadtentwicklung
GmbH) hat, entsprechend dem Be
schluss des Gemeinderats vom 28. Juni
2011, die vorbereitenden Untersuchun
gen für das Sanierungsgebiet „Ehemali
ge B 14“ durchgeführt. Die Firma STEG
hat in der vergangenen Sitzung dem Ge
meinderat die dabei gewonnenen Er
kenntnisse vorgestellt und näher erläu
tert.
Einstimmig hat der Gemeinderat das Sa
nierungsgebiet „Ehemalige B 14“ und
die dazugehörenden Förderquoten be
schlossen. Diese Förderquoten werden
im heutigen Blickpunkt auf Seite 9 ver
öffentlicht. Ebenso wird die Sanierungs
satzung für das Gebiet „Ehemalige B
14“ mit Lageplan veröffentlicht (Seite
8).
Ab sofort besteht die Möglichkeit, im
Rahmen der Sanierungsmaßnahme auch
private Ordnungs , Modernisierungs
und Instandsetzungsmaßnahmen mit Sa
nierungsmitteln zu fördern.

2. Bebauungsplan „Adelsbach“ in
Winnenden: Aufstellungsbeschluss
und Anordnung der Baulandumle
gung
Einstimmig hat der Gemeinderat den
Aufstellungsbeschluss und die Anord
nung der Baulandumlegung für den Be
bauungsplan „Adelsbach“ beschlossen.
Daniel Güthler, Leiter des Stadtentwick
lungsamts, und seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ernteten großes Lob aus
allen Fraktionen, für den vorgestellten
Bebauungsplan „Adelsbach“. Dem
Stadtentwicklungsamt ist es gelungen,

eine ausgewogene Mischung von unter
schiedlichen Bauformen, d.h. von Einfa
milien , über Reihenhäuser bis hin zu
Mehrfamilienhäusern planerisch umzu
setzen.
Erfreulich ist, dass künftig eine Buslinie
über dieses Neubaugebiet in den Bereich
des bestehenden Wohngebiets „Hunger
berg“ führen wird. Somit wird künftig
das Baugebiet „Hungerberg“ besser an
den öffentlichen Personennahverkehr
angeschlossen.
Entwickelt wird das Baugebiet in zwei
Abschnitten. Der Abgrenzungsplan zum
Bebauungsplan „Adelsbach“ ist der
Luftbildaufnahme zu entnehmen.

Aus dem Gemeinderat
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